
Hygienekonzept 
 

für die Wiederaufnahme des Vereinstreff der 
Herner BuRg e.V. 

 
Stand: 18.08.2020 

 
Die Herner BuRG e.V. ist ein Verein mit anerkannter Gemeinnützigkeit. Zu den 
regelmäßigen Vereinsaktivitäten gehören: 
 

- ein wöchentlicher Vereinstreff am Donnerstagabend, bei dem diverse analoge 
Spiele (Brettspiele, Kartenspiele, Tabletops, Tischrollenspiele) gespielt 
werden 
 

- ein monatlicher Vereinstreff am letzten Freitagabend eines Monats, bei dem 
Kartenspiele gespielt werden 

 
Beide Vereinstreffen finden statt im Herner Spielzentrum (Jean-Vogel-Str. 17, 44625 
Herne), auf dessen Adresse die Herner BuRG e.V. auch im Vereinsregister 
eingetragen ist (Amtsgericht Bochum, Registernummer VR 20530). 
 
Um trotz der Gefahr durch Covid-19 einen möglichst sicheren Treff und Umgang 
miteinander zu ermöglichen, gelten folgende Maßnahmen und Einschränkungen: 
 

1) Abstandswahrung 
Die Größe einer Spiel-/Personengruppe beträgt, gemäß § 1 Abs. 2, Nr. 5 der 
Coronaschutzverordnung NRW, maximal 10 Personen, unabhängig von 
häuslichen Gemeinschaften. 
Die Gruppen werden den vorhanden Räumen und Tischen so zugewiesen, 
dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist. Die maximale 
Gruppenzahl je Raum beträgt 2 oder ein Maximum von 10 Personen je Raum, 
je nachdem was zuerst erreicht wird. 
Ein Wechsel von einer zur anderen Gruppe ist untersagt. 

 

2) Mund-/Nasen-Bedeckung 
Abseits des eigenen Tischs bzw. der eigenen Tischgruppe gilt im gesamten 
Gebäude eine Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase. 

 

3) Rückverfolgbarkeit 
Gemäß § 2a der Coronaschutzverordnung NRW werden von allen Personen, 
die den Vereinstreffen beiwohnen, die folgenden Daten erfasst: 

- Name 
- Adresse 
- Telefonnummer 
- Dauer des Aufenthalts 

Diese Daten werden gemäß der Verordnung für die Dauer von 4 Wochen 
aufgehoben und danach vernichtet. 



Die Erfassung erfolgt beim Betreten des Gebäudes und wird durch den 
Vereinsvorstand vorgenommen. 
Ein Informationsblatt zur datenschutzrechtlichen Belehrung im Sinne des 
DSGVO wird den Teilnehmenden bereitgestellt. 
 

4) Zugang zum Küchenbereich: 
Der Bereich wird verschlossen und steht nicht zur Nutzung bereit. 
 

5) Verzehr: 
Während der Nutzungsdauer der Räume werden keine Speisen verzehrt; 
Getränke werden ausschließlich in verschließbaren Behältern genutzt.  
 

6) Reinigung: 
Tische, Stühle, sanitäre Anlagen und etwaiges anderes Inventar, mit dem man 
in Berührung kommt, werden vor Nutzung mit feuchten, fettlösenden 
Reinigungstüchern gereinigt. Dies entspricht dem empfohlenen Vorgehen der 
Stadt Herne zur Reinigung gemeinsam genutzter Betriebsmittel. 
Nach der Benutzung werden die entsprechenden Objekte ebenfalls mit 
feuchten, fettlösenden Reinigungstüchern gereinigt. 
Die benötigten Tücher werden durch die Herner BuRG e.V. bereitgestellt. 
 

7) Lüftung 
Gemäß der Empfehlungen für geschlossene Räume werden die Fenster in 
genutzten Räumen, soweit technisch und wetterbedingt möglich, für die Dauer 
des Vereinstreffens geöffnet. 
 

8) Gesundheitszustand 
Der Zutritt ist nur Personen ohne Grippe-/Erkältungssymptomen gestattet.  

 

9) Verantwortlichkeit 
Verantwortlich für die Umsetzung und Kontrolle der Maßnahmen ist der 
geschäftsführende Vorstand der Herner BuRG e.V.: 
Michael Fuchs 
Norman Böttcher 
Michael Teicke 
Dem Hygienekonzept und etwaigen Anweisungen des Vorstands ist zu folgen. 
Bei Zuwiderhandlung kann ein Verweis ausgesprochen werden. 
 

10) Bekanntmachung 
Das Hygienekonzept wird nach Bewilligung per Mail-Newsletter und über die 
Webseite der Herner BuRG e.V. bekannt gegeben. 
Beim Zutrittsersuch zu Vereinstreffen wird auf das Hygienekonzept 
hingewiesen. Schriftliche Ausfertigungen werden bereitgestellt. 


